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Bau- und Verkehrsdirektion 
Amt für Wasser und Abfall 
 
Reiterstrasse 11, 3011 Bern 
+41 31 633 38 11 
info.awa@be.ch 
www.be.ch/awa 
 
 
 
  
  
 
 
 

Amt für Wasser und Abfall, Reiterstrasse 11, 3011 Bern 

 
Oberingenieurkreis II 
Tiefbauamt des Kantons Bern 
Bruno Gerber 
Schermenweg 11 
3001 Bern 

Geschäfts-Nr. AWA 260110 29. Juni 2020 
Geschäfts-Nr. Leitbehörde  220.20104  
 

  

Amtsbericht Wasser und Abfall 

 
Gemeinden  Kiesen Jaberg und Wichtrach 
  

Gesuchsteller /  
Bauherrschaft 

Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II,  
Schermenweg 11, 3001 Bern 

  

Standort Jabergbrücke bis Hinter Jaberg 
  

Gesuch vom 18. März 2020 
  

Vorhaben  Stand Genehmigung: 
 

Wasserbauplan Aare Kiesen-Jaberg 
  

Gesuchsunterlagen • Projektdossier (digitale Daten) 
  

Schutzobjekt Gewässerschutzbereich Au 
  

Beantragte Bewilligung 
nach  

Art. 11 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes vom 11.11.1996 
(KGSchG) 

  

Leitverfahren Wasserbauplanverfahren 
  

Ansprechpersonen Bodenschutz 
Hobi Laura +41 31 636 29 08 

Wassernutzung 
Anja Burger +41 31 636 41 40 

Grundstücksentwässerung 
Stefan Pürro +41 31 633 39 48 

Grundwasserschutz 
Paul Borer +41 31 636 77 54 

  
 

 
Weitere  
Beurteilungsgrundlagen  

• Fachbericht Wasser und Abfall Nr. 256986  
vom 8. Mai 2019 (Stand Vorprüfung) 
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1. Beurteilung des Vorhabens 

Allgemein 

1.1. Der Amtsbericht bezieht sich auf die eingereichten Pläne und Unterlagen. Die Gesuchstellerin 
wird bei ihren Angaben behaftet. 

Grundwasserschutz 

1.2. Die in Fliessrichtung vorgesehenen linksseitigen passiven Uferaufweitungen und Seitenerosio-
nen sowie die rechtseitigen Massnahmen zur Eindämmung der Seitenerosion zielen auf die 
Stabilisierung der Aaresohle und damit langfristig zur Stabilisierung der Grundwasserstände im 
Perimeter auf das heutige Niveau und zur Sicherung der rechtseitigen Aaretalleitung des WVRB. 
Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen gegen das geplante Vorhaben keine Einwände 
oder Genehmigungsvorbehalte. 

Bodenschutz 

1.3. Das Vorhaben beansprucht sowohl temporär als auch definitiv Bodenflächen. Das eingereichte 
Bodenschutzkonzept vom 13.05.2020 entspricht inhaltlich nicht den Anforderungen an ein Bo-
denschutzkonzept. Das eingereichte Bodenschutzkonzept ist daher zu ergänzen. 

Wassernutzung 

1.4. Es befinden sich keine Gebrauchswasserkonzessionen im Projektperimeter. 

1.5. Aus Sicht der Abteilung Wassernutzung bestehen gegen das geplante Vorhaben keine Einwän-
de oder Genehmigungsvorbehalte. 

2. Antrag 

Wir beantragen dem Projekt die Gewässerschutzbewilligung zu erteilen und folgende Auflagen in den 
Gesamtentscheid aufzunehmen: 

3. Auflagen 
 

Generell 

Grundwasserschutz 

3.1. Als integrierende Bestandteile dieses Fachberichts gelten: 

− die allgemeinen Auflagen gemäss «Merkblatt - Bauten im Grundwasser 
 und Grundwasserabsenkungen» (April 2013) 

− das Merkblatt Gewässerschutz- und Abfallvorschriften auf Baustellen (Sept. 2011) 

Bodenschutz 

3.2. Das Bodenschutzkonzept ist von einer zertifizierten Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) 
ergänzen zu lassen. Insbesondere sind folgende Punkte im Bodenschutzkonzept zu beachten: 
- Bodenkartierung im gesamten Projektbereich nach FAL (inklusive Profilgruben und Boden-
 profilblätter). 
- Erstellen einer Bodenmaterialbilanz (Flächen- und Kubaturangaben). 
- Angaben und Planerstellung zu den definitiv und temporär beanspruchten Bodenflächen. 

- Detaillierte Angaben zur Wiederverwertung des überschüssigen Bodenmaterials (wieviel, wo  
 und wie genau wird der Boden wiederverwertet? Aufzeigen mit Quer- und Längsprofilen.  
- Umgang mit Neophyten belastetem Bodenmaterial. 

3.3. Das Bodenschutzkonzept muss 6 Monate vor Baubeginn erneut der Bodenschutzfachstelle zur 
Genehmigung eingereicht werden. 

Grundstücksentwässerung 

3.4. Die Abwasserleitungen innerhalb des Bauvorhabens sind im Betrieb und Bestand zu schützen. 
Die Kanalisationen müssen jederzeit kontrolliert, gereinigt und gewartet und wenn notwendig er-
setzt werden können. 
Auch während den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwasserentsorgung sicherzustellen. 
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4. Hinweise 

4.1. Durch das Projekt können sich die In- und Exfiltrationsverhältnisse und somit auch die Grund-
wasserspiegel im Nahbereich des Gewässers verändern. Im Hinblick auf eine allfällige Beweis-
sicherung empfehlen wir die Grundwasserstände in kritischen Bereichen mit Grundwassermess-
stellen vor und nach Abschluss der Bauarbeiten zu überwachen und in m ü.M. zu protokollieren. 

 
Es wird auf folgendes Merkblatt hingewiesen, das beim geplanten Vorhaben zu beachten ist: 

4.2. Merkblatt - Anforderungen an ein Bodenschutzkonzept (Januar 2020) 

5. Gebühren 

Es werden keine Gebühren verrechnet. 

  

AWA Amt für Wasser und Abfall 
Betriebe und Abfall 
 
 
 
Oliver Steiner 
Abteilungsleiter 

  

Beilagen 

• Merkblatt Gewässerschutz- und Abfallvorschriften für Baustellen (September 2011)  

• Merkblatt - Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkungen (April 2013) 

• Merkblatt - Anforderungen an ein Bodenschutzkonzept (Januar 2020) 
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Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Amt für Landwirtschaft und Natur  

Abteilung Naturförderung (ANF) 

 

Schwand 17 

3110 Münsingen 

+41 31 636 14 50 

info.anf@be.ch 

www.be.ch/natur 

 

Thomas Leu 

+41 31 636 14 67 

thomas.leu@be.ch 

Abteilung Naturförderung (ANF), Schwand 17, 3110 Münsingen 

 

 

Oberingenieurkreis II 

Tiefbauamt Kanton Bern 

Schermenweg 11 

Postfach 

3001 Bern  

 

Reg-Nr.: 4.1.1.48 

Geschäfts-Nr. der Leitbehörde: 220.20104 

1. Mai 2020 

 

 

Amtsbericht Naturschutz 
 

 
Gemeinden: Kiesen, Jaberg, Wichtrach 
 
Gesuchsteller: OIK II, Schermenweg 11, Postfach, 3001 Bern 
 
Standort: Jabergbrücke bis Hinter Jaberg  
 
Koordinaten: 2‘610‘150 / 1‘185‘150 – 2‘609‘630 / 1‘186‘430 
 
Vorhaben: Wasserbauplan Aare Kiesen - Jaberg 
 
Unterlagen: Genehmigungsdossier Wasserbauplan 
 
Schutzgebiete: Naturschutzgebiet Aarelandschaft Thun-Bern 
 BLN-Objekt Nr. 1314 
   
Schutzobjekte: Geschützte Pflanzen (Art. 20 NHV) 
 Geschützte Tiere (Art. 20 NHV) 
 Ufervegetation (Art. 21 NHG) 
 
Gewässer: Aare 
 
Erforderliche Ausnahmen: Ausnahmebewilligung für Eingriffe in kantonale Naturschutzgebiete 

(Schutzgebiete nach Art. 6 NSchG) 
nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 
1.7.1966, Art. 6, 7 und 15 des kantonalen Naturschutzgesetzes vom 15.9.1992 sowie Ziffer 6 des 
Regierungsratsbeschlusses vom 30.03.1977. 

Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Vorkommen geschützter Pflanzen 
nach Art. 20 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966, Art 20 der 
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16.1.1991, Art. 15 des kantonalen Natur-
schutzgesetzes vom 15.9.1992 sowie Art. 19 und 20 der kantonalen Naturschutzverordnung vom 
10.11.1993. 

Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Lebensräume geschützter Tiere 
nach Art. 20 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966, Art 20 der 
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16.1.1991, Art. 15 des kantonalen Natur-
schutzgesetzes vom 15.9.1992 sowie Art. 25, 26 und 27 der kantonalen Naturschutzverordnung 
vom 10.11.1993. 
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Ausnahmebewilligung für Eingriffe in die Ufervegetation 
nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter, Art. 21 und 22 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz vom 1.7.1966 und Art. 12, Art. 13 Abs. 3 und Art. 17 der  
kantonalen Naturschutzverordnung vom 10.11.1993. 

 
Leitverfahren: Wasserbauplanverfahren 
 

 
Beurteilungsgrundlagen:  Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) SR 451 
 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) SR 451.1 
 Naturschutzgesetz (NSchG) BSG 426.11 
 Naturschutzverordnung (NSchV) BSG 426.111 
 Regierungsratsbeschluss über das NSG Aarelandschaft Thun-Bern vom 

30.03.1977 
 

 
1. Beurteilung des Vorhabens 
1.1. Zuständigkeiten 
Die Abteilung Naturförderung ist für den Vollzug des Biotop- und Artenschutzes im Sinne der oben aufgeführ-
ten Gesetze und Verordnungen zuständig. Für den Vollzug des Landschaftsschutzes (BLN-Objekt Nr. 1314) 
ist das Amt für Gemeinden und Raumordnung zuständig. 
  
1.2. Ausgangslage 
Der Wasserbauplan Kiesen - Jaberg beinhaltet ein Uferinstandstellungsprojekt auf der rechten Aareseite und 
zwei passive Aufweitungen auf der linken Seite, die Erstellung einer Amphibienweiherlandschaft sowie eine 
Aufwertung der Chisemündung.  
Auf der rechten Uferseite im Kurvenbereich soll das Ufer mit einem strukturierten Blocksatz gesichert. werden. 
Auf der geraden Strecke nach der Kurve, vis-à-vis dem Gebiet Hinter Jaberg wird das Ufer durch inklinante 
Buhnen gesichert. An der linken Uferseite werden zwei passive Aufweitungen initiiert. Das Erstellen von Initia-
lanrissen und gezielte Rodungen im Uferbereich beschleunigen die gewünschten Erosionsprozesse.  
Im Gebiet Hinter Jaberg sind auf den Terraindaten Altlaufstrukturen der Aare erkennbar. Diese Strukturen sol-
len verstärkt und zu Amphibienweiher ausgebaut werden. Dabei werden bestehende Strukturen im Gelände 
genutzt, um mehrere Tümpel beziehungsweise Kleinweiher verschiedener Grösse und Tiefe zu schaffen.  
die neue Gestaltung der Chisemündung verbessert die Vernetzung der Gewässer. 
 
1.3. Schutzbestimmungen 
Die im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigenden Schutzbestimmungen sind im Anhang zu-
sammengestellt. 
 
1.4. Beurteilung des Vorhabens / Beurteilung der Auswirkungen und Massnahmen 
Die Realisierung des Projektes wird zu Eingriffen in die Ufervegetation und das Vorkommen geschützter 
Pflanzen führen. Der Verlust an ökologisch wertvollen Lebensgemeinschaften wird aber durch die geplanten 
Aufwertungsmassnahmen in grossem Umfang kompensiert. Mit der Einhaltung nachfolgend genannten Aufla-
gen können die ökologischen Verluste begrenzt werden.  
 
2. Antrag 
Gestützt auf das geltende Recht können wir dem Vorhaben (sowie der Rodung und Ersatzaufforstung) zustim-
men. Die erforderlichen Ausnahmebewilligungen können mit folgenden Auflagen erteilt werden: 
 
3. Auflagen 
Rodung und Wiederaufforstung 
3.1. Die Holzerei- und Rodungsarbeiten dürfen nicht während der Fortpflanzungszeit der wildlebenden Säuge-

tiere und Vögel (1. April – 15. Juli) ausgeführt werden.  
3.2. Auf der Ersatzfläche sind Voraussetzungen zu schaffen, dass sich via natürlicher Sukzession eine stand-

ortheimische Waldgesellschaft entwickeln kann.  
3.3. Ein regulärer Holzschlag zur Förderung einer standortgerechten Waldgesellschaft soll in den Gebieten der 

passiven Aufweitungen "Schulhausstrasse" und "Hinter Jaberg" geprüft werden. 
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Vor Baubeginn 
3.4. Für die Detailplanung und die Ausführung der Amphibiengewässer ist eine ökologisch ausgebildete Fach-

person mit der Umweltbaubegleitung zu beauftragen. Die Detailplanung ist der ANF vor Baubeginn zuzu-
stellen. 

3.5. Für die Bekämpfung der Neophyten im Projektperimeter ist eine ökologisch ausgebildete Fachperson mit 
der Umweltbaubegleitung zu beauftragen.  

3.6. Entlang des linksufrigen Projektperimeters gibt es sehr viele Biberfundmeldungen. Der Bereich der Initial-
anrisse soll daher nach Biberburgen abgesucht werden. Wenn das Vorhandensein einer bewohnten Burg 
nicht ausgeschlossen werden kann, muss das weitere Vorgehen mit der Wildhut abgesprochen werden.  

 
Während der Bauphase  
3.7. Die Baupiste auf der rechten Aareseite soll nicht oder nur soweit wie nötig verbreitert werden (Orchideen-

bestände). Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die ursprüngliche Breite wiederherzustellen. Auf eine ak-
tive Aufforstung soll verzichtet werden.  

3.8. Die zu entfernende Ufervegetation entlang der rechten Aareseite (Sträucher, Schilf-, Seggen- und Hoch-
staudenbestände etc.) ist, wenn immer möglich, mit den Wurzelballen abzutragen und an den neu erstell-
ten Ufern wieder einzupflanzen. 

3.9. Die Wiederherstellung der Ufervegetation entlang der rechten Aareseite ist im Rahmen der Bauarbeiten, 
aber spätestens bis zur Bauabnahme, vollumfänglich umzusetzen. 

3.10. Für die Wiederherstellung der Ufervegetation ist eine artenreiche und standortheimische Strauch- bzw. 
Stecklings-Zusammensetzung zu wählen.  

3.11. Die neue Linienführung des Wanderwegs Hinter Jaberg ist ohne bauliche Eingriffe zu realisieren. Der heu-
tige Charakter eines Trampelpfades muss erhalten bleiben. Die Massnahmen haben sich auf eine Kenn-
zeichnung der neuen Linienführung z.B. mittels einer 50 cm breiten Holzschnitzelspur und allfälliger klei-
ner Eingriffe in das Gehölz zu beschränken. 

3.12. Der alte Wanderweg (Trampelpfad) muss mit geeigneten Massnahmen (z.B. Fällen von Bäumen) unpas-
sierbar gemacht werden. 

3.13. Die Bauherrschaft und die Bauleitung haben die Bauunternehmung (inkl. Maschinenführer) über Inhalt 
und Wortlaut dieser Auflagen ins Bild zu setzen. 

3.14. Die Abteilung Naturförderung ist zu den Bauabnahmen der einzelnen Bauetappen einzuladen. 
 
Nach der Bauphase 
3.15. In den ersten beiden Jahren nach Abschluss der Umsetzungsarbeiten hat die Bauherrschaft das Aufkom-

men von invasiven Pflanzen (Goldruten, Sommerflieder, Riesenbärenklau, Japanischer Staudenknöterich, 
etc.) durch regelmässige Kontrollen zu überwachen. Gegen allfällige neue Vorkommen sind geeignete 
Massnahmen zu treffen. Dazu stehen unter der folgenden Adresse artspezifische Massnahmenblätter zur 
Verfügung:http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html 

3.16. Die Bekämpfung der Neophyten ist in das Unterhaltskonzept zu integrieren.  

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Landwirtschaft und Natur  

des Kantons Bern 

Abteilung Naturförderung 

 

 

 

Thomas Leu 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

  

  

Anhang 

‒ Schutzbestimmungen 

 

Kopie 

‒ Thomas Vuille, Fischereiinspektorat des Kantons Bern 

‒ Jürg Schindler, Jagdinspektorat des Kantons Bern 

‒ Ruedi Wyss, Gebietsbetreuer ANF 

http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html
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Schutzbestimmungen 

Naturschutzgebiet 

Im Naturschutzgebiet Aarelandschaft Thun-Bern sind gemäss Ziffer 3a des Regierungsratsbeschlusses vom 
30.03.1977 Veränderungen jeder Art am bisherigen Zustand, insbesondere die Errichtung von Bauten, Wer-
ken und Anlagen aller Art, untersagt. Die Abteilung Naturförderung kann in begründeten Fä llen Ausnahmen 
von den Schutzbestimmungen bewilligen (Ziffer 6). 
 
Ufervegetation (Art. 21 NHG) 

Die Ufervegetation (Schilf-, Seggen- und Hochstaudenbestände, Ufergehölze, Auenvegetation, etc.) ist ge-
mäss Art. 21 NHG geschützt. Sie darf weder gerodet noch überschüttet noch auf eine andere Weise zum Ab-
sterben gebracht werden. Die Grenze der Uferbestockung verläuft mindestens 3 m ausserhalb der Stämme 
der äussersten Bäume und Sträucher. Die zuständige kantonale Behörde kann die Beseitigung der Ufervege-
tation in den durch die Wasserbaupolizei- oder Gewässerschutzgesetzgebung erlaubten Fällen für standortge-
bundene Vorhaben bewilligen (Art. 22 Abs. 2 NHG).Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verur-
sacher zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatz-
massnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter NHG u. Art. 14 Abs. 7 NHV). 
 
Schutz seltener Pflanzen (Art. 20 NHV sowie Art. 19 und 20 NSchV) 

Seltene Pflanzenarten, wie Orchideen- oder Enzianarten, sind gemäss Art. 20 der Verordnung über den Na-
tur- und Heimatschutz bzw. Art. 19 und 20 der Naturschutzverordnung geschützt. Das Vernichten dieser 
Pflanzenarten, insbesondere durch technische Eingriffe, ist untersagt. Bewilligungen für technische Eingriffe in 
Bestände geschützter Pflanzen dürfen nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und ei-
nem überwiegenden Bedürfnis entspricht (Art. 20 Abs. 3 b NHV). Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
ist der Verursacher zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu ökologisch gleichwerti-
gen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV). 
 
Schutz seltener Tiere (Art. 20 NHV sowie Art. 25 NSchV) 

Seltene Tierarten, wie Amphibien / Reptilien / Libellen, sowie deren Lebensräume und Brutstätten sind ge-
mäss Art. 20 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz bzw. Art. 25 der Naturschutzverordnung ge-
schützt. Das Vernichten oder Beschädigen ihrer Brutstätten, insbesondere durch technische Eingriffe, ist un-
tersagt. Bewilligungen für technische Eingriffe in Lebensräume und Brutstätten geschützter Tierarten dürfen 
nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht 
(Art. 20 Abs. 3 b NHV). Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verursacher zu bestmöglichen 
Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu ökologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflich-
ten (Art. 18 Abs. 1ter NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV). 
 

 
 



QQp 
Kanton Bern  
Canton de Berne  

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Amt für Landwirtschaft und Natur 
Fischereiinspektorat 

Schwand  17 	 Fischereiinspektorat, Schwand  17, 3110  Münsingen  
3110  Münsingen  
+41 31 636 14 80  
info.fi©be.ch  
www.be.ch/fischerei 	 Oberingenieurkreis  II  

Herr  B. Gerber 
Olivier Hartmann 	 Schermenweg  11 
+41 636 14 84 	 Postfach 
olivier.hartmann@be.ch 	 3001  Bern 

Unsere Referenz:  47  Kiesen / FB2020249 	 28.  April  2020  
Ihre Referenz:  220.20104  

Amtsbericht Fischerei 

Gemeinden: 	 Kiesen und Jaberg 

Gesuchsteller: 	 Oberingenieurkreis  II,  Schernnenweg  11, 3001  Bern 

Standort/Adresse: 	 Jabergbrücke bis Hinter Jaberg 

Parzellen Nr./Koordinaten:  von 2610150  /  11 1851150  bis  2609630  /  2'609'630  /  1'186'430  

Vorhaben! Pläne vom: 	Wasserbauplan Aare Kiesen-Jaberg (Holinger  AG  vom  18.03.2020)  

Gewässer: 	 Aare und  Ghise  

Beantragte Bewilligung: 	Fischereirechtliche Bewilligung 
nach  Art. 8- 10 des  Bundesgesetzes über  die  Fischerei vom  21.  Juni  1991  und  Art. 8- 10  
und  13 des  kantonalen Fischereigesetzes vom  21.  Juni  1995.  

Leitverfahren: 	 Wasserbauplanverfahren, Vernehmlassung 

Beurteilungsgrundlagen: 
Fachbericht Fischerei vom  08.05.2019  
Bescheid Renaturierungsfonds vom  14.04.2020  
Fischereigesetz (FiG) vom  21.  Juni  1995  & Verordnung über  die  Fischerei (FiV) vom  20.  September  1995 
Diverse  Projektsitzungen / Besprechungen mit Leitbehörde, Fachstellen und Fachplaner 
Projektunterlagen Wasserbauplan  Ghise,  Gemeindegebiet Kiesen (Geobau Ingenieure vom  18.01.2019) 

1. 	Beurteilung  des  Vorhabens  

1.1  Fischökologische Bedeutung  des  Projektperinneters  

Die  Aare ist das aus fischereilicher Sicht wichtigste Fliessgewässer  des  Kantons Bern  und  weist im 
Abschnitt zwischen  Thun und  Bern  ca. 25  Fischarten auf. 
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Es  handelt sich um ein staatliches Fischereirecht, welches durch Angelfischerpatentinhaber befischt 
werden kann. Im Projektperimeter beherbergt  die  Aare eine Aschenpopulation  von  nationaler Bedeu-
tung (BUWAL,  2002). 

1.2  Uferbegehungsrecht nach kantonalem Fischereigesetz 

Gemäss  der  kantonalen Fischereigesetzgebung (FiG,  Art. 20/21)  bedarf  die  Erstellung  von  Bauten, Anla-
gen und Einfriedungen, welche  die  Begehung  der  Ufer  von  Regalgewässern (Aare) erschweren oder ver-
unmöglichen eine Bewilligung  der  zuständigen Behörde  (FI).  Aufgrund  der  Projektunterlagen und  des  
fehlenden Bewilligungsantrags gehen wir davon aus, dass das Ufer  der  Aare während  der  gesamten 
Bau-/ Betriebsphase (Ausnahme Gefahrenbereich  der  Baustelle) frei zugänglich ist.  

1.3  Bauarbeiten im Gewässerbereich während  der  Fischschonzeit 

Im vorliegenden Projekt gibt  es  zahlreiche Bauarbeiten im Gewässerbereich. Trübungsintensive Bauar-
beiten (Uferanrisse linkes Ufer), welche auch bei Normalabflüssen  der  Aare ausgeführt werden können, 
sind ausserhalb  der  Fortpflanzungszeit  von  Bachforelle  (01.10  —  15.03)  und Äsche  (01.01.  —  15.05)  aus-
zuführen. Dem Einbau  der  rechtsufrigen Sicherungsmassnahmen (Blocksatz,  Block-  und Holzbuhnen) 
während  der  Forellen-/ Aschenschonzeit kann zugestimmt werden, weil  die  Massnahmen zu einem an-
deren Zeitpunkt mit unverhältnismässigem Mehraufwand verbunden wären (FiV,  Art. 10). 

1.4  Mündung Chise 

Im Vorprüfungsdossier waren  die  baulichen Massnahmen im Mündungsbereich  Ghise  nur rudimentär 
dargestellt. Das  Fl  hat im Fachbericht Fischerei vom  08.05.2019  (Auflage  2.8)  verlangt, dass  die  Mass-
nahmen  an der  Ghise  — Mündung vor Einreichung  des  Vernehnnlassungsdossiers zur Stellungnahme zu 
unterbreiten sind  und  die  freie Fischwanderung zu gewährleisten ist (Pkt.  1.9). Die  vorgängige Rückkop-
pelung  mit  dem  Fl  ist leider nicht erfolgt, bei folgenden Punkten besteht noch Anpassungsbedarf: 

Längsvernetzung:  Der Perimeter des  oberliegenden Wasserbauprojekts «WBP Chise» endet oberhalb  
der  Autobahnquerung. Unmittelbar unterhalb  der  Autobahnquerung  (Perimeter  WBP Aare Kiesen — 
Jaberg) befindet sich eine Schwelle  in der  Ghise.  Die  Schwelle ist im Längenprofil  der  Ghise  eingezeich-
net  und  die  «longitudinale  Vernetzung» wurde im Textblock  der  Ghise-Mündung im Mitwirkungsprojekt 
erwähnt. Leider sind im vorliegenden Vernehmlassungsdossier keine Massnahmen zum Rückbau resp. 
zur Vernetzung  der  Ghise-Schwelle vorgesehen.  Die  aquatische Längsvernetzung im Projektperimeter ist 
für  die  Erteilung  der  fischereirechtlichen Bewilligung zwingend wiederherzustellen (BGF,  Art. 9).  

Gestaltung Mündunqsbereich:  
Aus dem Situationsplan  der  Aare geht nicht klar hervor wie  der  Übergangsbereich  von  hartem Uferver-
bau  an der  Aare (QP1) zur Vorschüttung  mit  Bewuchs erfolgt. Bereiche  mit  Hartverbau sind klar zu kenn-
zeichnen.  Die  vorgeschlagene Gestaltung  des  Mündungsbereichs (Störsteine, Steingruppen  und  Faschi-
nen) ist zur Strukturierung  des  Niederwassers wenig zielführend. Wirksamer wäre  der  Einbau  von  grös-
seren Totholzstrukturen  mit  anfallendem  Rod  ungsmaterial.  Die  Stabilität  der  Vorschüttung, sowie  die  
fischökologische Wirkung  der  linksufrig vorgebauten Wurzelstämme ist fraglich.  Auch hier  sind grösseren 
Totholzstrukturen  in  Form  von  Abweisern vorzusehen (BG  F, Art. 9). 

1.5  Verankerung  von  Faschinen im Uferverbau  der  Aare 

Gemäss  den  Quer- / Normalprofilen ist bei  der  Ufersicherung  der  Aare vorgesehen  die  Faschinen mit An-
kerstangen  am  Blocksatz zu befestigen. Dadurch wird eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Schwim-
mer, Böötler  etc.  geschaffen, weil nach weniger Jahren (nach Zersetzung  der  Faschine) zahlreiche Me-
tallprofile aus dem Blocksatz herausragen.  Die  Faschinen sind daher zu verpflocken, oder alternativ zu 
sichern.  

2. 	Antrag  

Die  beantragte fischereirechtliche Bewilligung ist mit Auflagen zu erteilen.  
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3. Auflagen 

Vor Planauflage  

4.1.  Vernetzung / Gestaltung Chise:  Die  Planunterlagen  der  Chise sind hinsichtlich  der  aquatischen 
Längsvernetzung und  der  Gestaltung  des  Mündungsbereichs  in  Absprache mit dem Fischereiinspekto-
rat vor  der  Projektauflage anzupassen.  

4.2.  Verankerung Faschinen: Aus sämtlichen Planunterlagen ist  «die  Befestigung  von  Faschinen mit Anker-
stäben  am  Blocksatz» zu streichen und durch «Befestigung durch Verpflockung» zu ersetzen. 

Vor Baubeginn  

4.3. Die  Planunterlagen  der  Chise sind hinsichtlich  der  aquatischen Längsvernetzung und  der  Gestaltung  
des  Mündungsbereichs  in  Absprache mit dem Fischereiinspektorat vor  der  Proiektauflaqe anzupassen.  

4.4. Die  Ausführungsplanung  von  fischereilich relevanten Details (Längsvernetzung Schwelle Chise, Detail-
gestaltung Mündungsbereich und ELJ-Buhnen) hat  in  Rücksprache mit dem Fischereiinspektorat zu 
erfolgen.  

4.5.  Merkblatt Fischschutz:  Den  Ausführungen  des  Merkblatts „Fischschutz auf Baustellen" ist vor Baube-
ginn und während  der  Bauphase Folge zu leisten. 

Während  den  Bauarbeiten  

4.6.  Stockrodung: Sämtliche zu rodende Ufergehölze (Initialanrisse linkes Ufer, Chise Mündung, Verbau 
rechtes Ufer) sind nicht klassisch zu fällen, sondern mittels Stockrodung (Stamm mit Wurzelteller) zu 
entfernen.  Die  Wurzelstämme sind für  den  Bau  der  Holzbuhnen,  die  Chise-Mündung und  die  Struktu-
rierung  der  Buhnenzwischenfelder zu verwenden.  

4.7.  Mustertypen:  Von den  jeweiligen Ausbautypen (Blockbuhne, Uferanriss, Ufersicherung, Gewässerge-
staltung Chise, Strukturierung Buhnenzwischenfeld) sind Mustertypen / Musterstrecken zu erstellen, 
welche  an  Bausitzungen zu besprechen sind.  

4.8.  Chise:  Der  Mündungsbereich  der  Chise ist mit grossen Totholzstrukturen aus  der  angrenzenden Ro-
dung auszustatten (Bau  von  kleinen EU).  

4.9.  Fortpflanzunqszeit Fische:  Die  Uferanrisse  an der  linken Uferseite sind ausserhalb  der  Fortpflanzungs-
zeit  von  Bachforelle  (01.10— 15.03)  und Äsche  (01.01.  —  15.05)  auszuführen.  

4.10.  Buhnenzwischenfelder:  Die  Zwischenfelder  der  Blockbuhnen zwischen QP4 und QP5 sind mit Tot-
holzelementen reich zu strukturieren.  

4. Hinweise  

4.1. Der  Bewilligungsinhaber haftet für Schäden,  die der  Fischerei durch  den  Eingriff verursacht werden. 
Bei technischen Eingriffen  in  private Fischgewässer hat er Schadenersatzansprüche  der  Fischerei-
berechtigten direkt zu erledigen. 

Freundliche Grüsse 

Fischereiinspektorat  f  

Dr. Thomas  Vuille 
Fischereiinspektor 

Beilage 
— Merkblatt « Fischschutz auf Baustellen» 

Kopie 
— Oberingenieurkreis  Il,  B. Gerber  (E-Mail) 
— Abteilung Naturförderung,  T.  Leu und  F. von  Lerber(E-Mail) 
— Fischereiaufseher  B.  Bracher (E-Mail)  
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Pf21 Kanton  Born  mr, 	Canton de Berne  

Wirtschafts-, Energie- und Urnweltdirektion 
Amt für Landwirtschaft und Natur 
Fischereiinspektorat 

Schwand  17 
3110  Münsingen  
+41 31 636 14 80  
info.fi©be.ch  
wom.be.ch/fischerei  

Merkblatt Fischschutz auf Baustellen 

Geltungsbereich  
Die  nachfolgenden Hinweise gelten für sämtliche Bautätigkeiten welche eine Bewilligung nach  Art. 8  BGF benötigen. Das 
Merkblatt „Fischschutz auf Baustellen ° ergänzt  die  projektbezogenen Auflagen  von  fischereirechtlichen Bewilligungen, 
sowie  von  Amts- und Fachberichten  des  Fischereiinspektorats. 

Vor Baubeginn  

Der  zuständige kantonale Fischereiaufseher ist mindestens zwei Wochen im Voraus über  den  
Zeitpunkt  des  Eingriffs zu orientieren.  Seine  fischereitechnischen Anforderungen sind strikt zu 
befolgen.  Die  jeweilige Ansprechperson kann unter v.ww.be.chtfischerei >Fischereiaufsicht 
>Aufsichtskreise oder über das Sekretariat Fischereiinspektorat  (031 636 14 80)  kontaktiert 
werden. 	 FiG  Art. 11 

Der  zuständige kantonale Fischereiaufseher entscheidet, ob Abfischungen gefährdeter Gewäs- 
serabschnitte oder weitere fischereiliche Massnahmen notwendig sind (z.B. Wasserhaltung). 	FiG  Art. 11 
Die  daraus resultierenden Kosten gehen zulasten  der  Bewilligungsinhaber. 	 FiG  Art. 57 

Der  Bewilligungsinhaber hat  die  Bauuntemehrnung Ober  den  Inhalt dieser Bewilligung zu 
orientieren. 

Während  der  Bauphase 

Bei Betonarbeiten darf kein Zementwasser ins Gewässer abfliessen. Das Betanken  von  Ma-
schinen hat ausserhalb  der  Gewässer zu erfolgen. Ausserhalb  der  Arbeitszeiten sind alle Bau-
maschinen ausserhalb  des  Gewässerbettes abzustellen. 

Trübungen  des  Gewässers sind mit geeigneten Wasserhaltungen zu vermeiden. Diese sind mit 
dem zuständigen kantonalen Fischereiaufseher festzulegen.  

Der  zuständige kantonale Fischereiaufseher ist zu regelmässigen Bausitzungen und zur 
Bauabnahme einzuladen. 

Während  der  gesetzlich festgelegten Schonzeiten sind technische Eingriffe  in  Gewässer 
grundsätzlich verboten.  In  folgenden Fällen können Ausnahmebewilligungen erteilt werden: 

>wenn im Einflussbereich  des  Eingriffs keine Laichgründe vorhanden sind oder 

>wenn  die  Vornahme  des  Eingriffes zu einem anderen Zeitpunkt mit einem 
unverhältnismässigen Mehraufwand verbunden  \vire,  und 

>wenn mittels Auflagen sichergestellt werden kann, dass keine übermässige 
Beeinträchtigung erfolgt. 

GschG  Art. 6  

FiG  Art. 11  

FiG  Art. 11  

FiG  Art. 13  
FiV  Art. 10  

Schonzeiten Fliessgewässer 	 Schonzeiten Stillgewässer 

Bachforelle  16.09./ 01.10.-15.03.  gewässerabhängig) 	Hecht  01.03.-30.04.  

Asche  01.01.-31.08.  (gewässerabhängig) Felcherr 01.11.-31.12. FiDV An hang I  

Wird durch  die  bauliche Tätigkeit eine Gewässerverschmutzung und/oder ein Fischsterben verursacht, ist unverzüglich  die  
Polizei (Notruf  117)  zu verständigen  
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Oberingenieurkreis ll 

 
  

Tiefbauamt 

des Kantons Bern 

  

  

Schermenweg 11, Postfach 
3001 Bern 
Telefon +41 31 636 50 50 
www.be.ch/tba 
info.tbaoik2@bve.be.ch 

Tiefbauamt des Kantons Bern 
Oberingenieurkreis II 
Herr Bruno Gerber 
Schermenweg 11 / Postfach 
3001 Bern 

 

Claudia Drexler 
Direktwahl +41 31 636 50 39 
claudia.drexler@bve.be.ch 

 
15. Mai 2020  

  

Geschäfts-Nr. der Leitbehörde: 220.20104 

Interne Auftrags-Nr.: 020047 
Ablage: Kiesen, Jaberg, Wichtrach / Pläne, Reglemente 

 

Fachbericht  
 

  
Gemeinde Kiesen, Jaberg, Wichtrach 

Gesuchsteller Oberingenieurkreis II 

Geschäft  Wasserbauplan Aare Kiesen-Jaberg  

Beurteilungsgrundlagen Leitverfügung, 26.03.2019 

Situationsplan, 1:1'000 

Eingangsdatum 4. Mai 2020 

  
 
Sehr geehrter Herr Gerber 
 

Für die uns zugestellten Unterlagen danken wir Ihnen. Wir beurteilen das Geschäft wie folgt: 

bezüglich Wanderwege 

- Die Feststellung in Kapitel 6.3.2.5 im technischen Bericht, dass es sich beim ufernahen Weg 
um keinen Wanderweg handelt, ist falsch (siehe Beilage). Beim autobahnnahen Weg han-
delt es sich um keinen Wanderweg. Falls der ufernahe Weg (Wanderweg) erodiert, muss 
dieser dannzumal wo nötig hinter die Buhnen verlegt werden. 

- Auf der linken Aareseite soll der Wanderweg um die geplanten Tümpel geführt werden. Die-
ser Wegführung können wir unter der Voraussetzung zustimmen, dass der Weg befestigt 
wird (Kies). Wenn der Boden in diesem Bereich nicht sehr trocken ist (auf dem Bild im Plan 
sieht das Gelände eher feucht und nass aus), wird der Holzschnitzelweg sehr schnell sump-
fig und die Leute weichen in das angrenzende Land aus. Das Ziel einer Kanalisierung wird 
so nicht erreicht.  

bezüglich Wasserbau 

- Unsere Punkte aus der Vorprüfung wurden übernommen. 

 

 

 



 

  2  2 
 

Freundliche Grüsse 
 
Oberingenieurkreis II 
 
 
 

Thomas Schmid 

Kreisoberingenieur 

 

 

Beilagen: 

- signalisierter Wanderweg rechtes Aareufer 
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Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Amt für Landwirtschaft und Natur 

Abteilung Strukturverbesserungen und Produktion 

 

Schwand 17 

3110 Münsingen 

+41 31 636 14 00 

info.asp.lanat@be.ch 

www.be.ch/LANAT 

 

Pascal Vogler 

Tel. +41 31 636 59 82 

pascal.vogler@be.ch 

Fachstelle Tiefbau, Schwand 17, 3110 Münsingen 

 

 

Tiefbauamt des Kantons Bern 

Oberingenieurkreis II 

Bruno Gerber 

Schermenweg 11 

Postfach 

3001 Bern 

 

 6. Mai 2020 

Stellungnahme Strukturverbesserungen und Fruchtfolgeflächen 

Gemeinden: Kiesen, Jaberg, Wichtrach 

Gewässer: Aare 

Wasserbauträger: Tiefbauamt des Kantons Bern 

Projektverfasser: Holinger AG 

Ort: Jabergbrücke bis Hinter Jaberg 

Koordinaten: 2'610'150 / 1'185'150 bis 2'609'630 / 1'186'430 

Vorhaben: Wasserbauplan Aare Kiesen-Jaberg 

Gesuchsdatum: 18. März 2020 

Projekt-Nr.: 220.20140 

Gesuchsunterlagen: Genehmigungsdossier Wasserbauplan 

1 Ausgangslage 

Mit dem vorliegenden Projekt soll der Uferschutz der Aare im Bereich Kiesen - Jaberg verbessert wer-

den. Gleichzeitig wird die Aare in diesem Abschnitt aufgewertet. Durch die Umsetzung der Massnahmen 

werden landwirtschaftlich genutzte Flächen tangiert. 

Im Rahmen der Vorprüfung haben wir bereits einen Fachbericht Strukturverbesserungen (vom 7. Mai 

2019) und einen Fachbericht Fruchtfolgeflächen (vom 10. Mai 2019) eingereicht. 

2 Stellungnahme  

Gegenüber der Vorprüfung ergeben sich aus dem aktuellen Genehmigungsdossier keine grundlegenden 

Veränderungen bezüglich den Strukturverbesserungen oder der Kulturlandbeanspruchung. 

Aus diesem Grund müssen die damaligen Fachberichte nicht angepasst werden und haben auch für die 

vorliegende Genehmigung Gültigkeit. 

 

 

   



 
 

Stellungnahme Strukturverbesserungen und 
Fruchtfolgeflächen 
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3 Gebühren 

Es werden keine Gebühren erhoben. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung Strukturverbesserungen und  

Produktion 

 

 

 

 

Pascal Vogler 

Projektleiter 
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